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Anwendungshinweise Sonderbeiträge 

 

 Rechnung mit Sonderbeitrag erfassen  

Sofern Ihre Rechnungsposten richtig angelegt sind (siehe nachfolgend unter Ziffer 10.), wird die 

Rechnungsposition, die den Sonderbeitrag auslöst, in der Rechnung gelb markiert. 

 

 

 

Beim Text erstellen erhalten Sie zudem einen Hinweis auf den neuen Son-

derbeitrag.  

 

Die Rechnung ist nach dem Speichern sodann in der Sonderbeitragsliste 

ersichtlich. 

 

 Rechnung mit Sonderbeitrag nachträglich ändern 

Sie haben eine Rechnung geschrieben bei der ein Sonder-

beitrag anfällt. Nachträglich ändern Sie die Rechnung.  

 

Sofern durch die Änderung der Sonderbeitrag entfällt, er-

halten Sie beim Text erstellen den Hinweis auf der rechten 

Seite. Bitte bestätigen Sie Ihre entsprechende Auswahl.  

 

Der Sonderbeitrag erscheint in der Sonderbeitragsliste so-

dann hellgrau hinterlegt und ist nicht aktiviert. Er kann jedoch manuell jederzeit wieder in die 

Liste hinzugefügt werden. 

Sofern sich der Rechnungsposten der den Sonderbeitrag aus-

löst, und damit auch der Sonderbeitrag verändert (erhöht oder 

erniedrigt), erhalten Sie den Hinweis auf der linken Seite. Bitte 

bestätigen Sie auch hier Ihre entsprechende Auswahl.  

 

Auch diese Änderungen werden in die Sonderbeitragsliste 

übernommen, sofern Sie die Auswahl mit „Ja“ bestätigen. 
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 Sonderbeitragsliste aufrufen 

 

Bitte öffnen Sie zunächst die ProNotar-Über-

sicht über den „Propeller“ und danach den 

Reiter „Kostenrechnung“. 

 

 

Im Kontextmenü (rechte Maustaste) wäh-

len Sie sodann die Option „Drucken“ und 

danach „Sonderbeiträge“ aus.  

 

 

 

 Aufbau der Sonderbeitragsliste 

 

 

Es gibt folgende Spalten in der Übersicht:  

a) Beschreibung: Hier erscheint der Text des ersten Rechnungspostens, der den Sonderbeitrag 

(SB) auslöst. 

b) Spalte mit dem Haken (ohne Überschrift):  

Ist der Haken gesetzt, erscheint der SB auch in der auszudruckenden Liste,  

ist der Haken nicht gesetzt, taucht der SB auch nicht in der auszudruckenden Liste auf. Die 

Zeile erscheint hellgrau.  

Der Haken ist standardmäßig gesetzt. Falls Sie jedoch beim Überprüfen der Liste feststellen, 

dass eine Rechnung doch nicht in der SB-Liste erscheinen soll (z.B. weil nachträglich Rech-

nung geändert wurde und doch kein SB mehr anfällt), können Sie diesen einfach durch An-

klicken entfernen.  

c) Nr.: Hier wird die Nummer, die der SB in der Liste erhält, aufgeführt. Falls ein SB wegfällt 

oder manuell hinzugefügt wird, können Sie die Nummern auch manuell verändern. Hierzu 

klicken Sie mit der linken Maustaste zweimal in die entsprechende Zelle und schreiben 

dann die neue Nummer hinein. 

Diese Nummern stimmen i.d.R. nicht mit den laufenden Nummern im Ausdruck der Sonder-

beitragsliste überein, da im Ausdruck nach Maßgabe der Notarkammer zwingend von 1 an 

durchlaufend nummeriert werden muss (siehe auch nachfolgende Ziffer 7.).  
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d) Urkunde: Wurde zu der Rechnung eine Urkundennummer hinterlegt, wird diese hier aufge-

führt. Im Fall einer Rechnung ohne Urkundennummer (z.B. bei Entwürfen) erscheint hier 

„unbekannt“ – im Ausdruck wird an Stelle der Urkundennummer in Spalte 2 sodann die 

Rechnungsnummer aufgeführt.  

e) Rechnungsnummer: Hier wird automatisch die gespeicherte Rechnungsnummer eingefügt - 

diese ist in dieser Übersicht ersichtlich, nicht jedoch in der ausgedruckten Sonderbeitrags-

liste. 

f) Gebühr: Hier wird die Gebühr des Rechnungspostens aufgeführt, bei dem SB anfällt. 

g) Sonderb.: Hier ist der SB aufgeführt, der anhand der Bestimmungen zu Teil A Abschnitt III. 

Nr. 2. der Beitragsordnung der Rheinischen Notarkammer ausgerechnet wurde. 

h) Zahlung: Ist die Rechnung schon bezahlt, dann erscheint hier das Datum des Zahlungsein-

gangs. 

i) Z.Betrag: Ist die Rechnung schon bezahlt, erscheint hier die Höhe des Zahlungseingangs. Falls 

nur ein Teilbetrag der Rechnung bezahlt wurde (z.B. bei UR.Nr. 16/12) wird dieser - gemäß 

der Beitragsordnung - zunächst auf die nicht SB-pflichtigen Gebührenpositionen angerech-

net.  

j) abgeliefert: Sobald Sie einen Zahlungseingang verbucht haben, erscheint hier der abzulie-

fernde Betrag.  

Gemäß Rundschreiben der Rheinischen Notarkammer wird die Höhe des abzuliefernden Be-

trages jedes Jahr neu festgesetzt. Bis 2014 mussten Sie noch 65 % des eigentlichen Sollbe-

trages abführen. Seit 2015 sind nur noch 50 % abzuführen. 

Der abzuführende Betrag ist daher immer niedriger als der Betrag in der Spalte „Sonderb.“. 

k) Offen: Solange noch kein Zahlungseingang zu einer Rechnung verbucht wurde, wird hier der 

volle Sonderbeitrag noch einmal aufgeführt. Daher ist diese Spalte vom Betrag her identisch 

mit der Spalte „Sonderb.“.  

 

 

Am unteren Bildschirmrand haben Sie 4 Optionen: 

a) das Jahr: Standardmäßig ist hier das aktuelle Jahr vorgegeben. Sofern Sie eine ältere Liste 

noch einmal anschauen möchten, können Sie aber auch ein anderes Jahr auswählen.  

b) Zusätzlicher Sonderbeitrag:  

Haben Sie noch einen Sonderbeitrag zu erfassen, der nicht in der SB-Liste enthalten ist, etwa 

weil die Rechnung noch im Vorgängerprogramm geschrieben wurde oder weil der Rech-

nungsposten nicht korrekt angelegt war, können Sie hierüber einen zusätzlichen Sonderbei-

trag erfassen. Nähere Einzelheiten siehe nachfolgend unter „6. Manuelle Änderungen der 

SB-Liste“ 

c) Jahresliste (PDF): Mit dieser Option erstellen Sie ein PDF-Dokument als Vorschau der auszu-

druckenden SB-Liste. 

d) Schließen: der SB-Liste. 
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Folgende farbliche Markierungen sehen Sie: 

a) grün = in dieser Zelle steht Ihr Mauszeiger aktuell zur Bearbeitung 

b) blau = in dieser Zeile steht Ihr Mauszeiger 

c) gelb = diese Zelle wurde manuell angepasst, z.B. durch nachträgliches Hinzufügen eines Ver-

merkes oder Löschung eines Betrages. 

 Sonderbeiträge testen 

Sie haben die Möglichkeit über das Kontextmenü die Sonderbeiträge zu 

testen.  

 

Wie bereits erläutert, bedeuten die gelben Markierungen, dass die ent-

sprechende Zelle manuell geändert wurde.  

 

Die roten Markierungen bedeuten, dass hier die zugrunde liegende Rechnung nachträglich geän-

dert und der Sonderbeitrag ggf. angepasst worden ist. 

 

 
 

 Manuelle Änderungen der Sonderbeitragsliste 

Manchmal ist es erforderlich, einen zusätzlichen Sonderbeitrag zu erfassen. Dies können Sie ent-

weder über die Auswahl der entsprechenden Schaltfläche vornehmen, oder über das Kontext-

menü.  

 

Folgende Daten sind in die Maske einzutragen: 

a) Nummer in der Liste: Hier wird die laufende Nummer eingege-

ben, die der SB enthalten soll. Für weitere Informationen siehe 

die Ausführungen zu den Spalten unter 4. c). 

b) Urkundsnummer: Hier ist die UR.Nr. einzutragen, unter der die 

Rechnung geschrieben wurde. Falls die Rechnung ohne UR.Nr. 

geschrieben wurde, kann das Feld leer bleiben. 

c) Rechnungsdatum: Hier ist das Datum der geschriebenen Rech-

nung einzutragen. Die Angabe ist zwingend erforderlich. 

d) Rechnungsnummer: Hier ist die Rechnungsnummer einzutra-

gen. Bei Nichteingabe einer Urkundsnummer steht die Rechnungsnummer sodann im Aus-

druck in der Spalte 2.   

e) Rechnungsgebühr: Hier ist die Gebühr einzutragen, auf die der Sonderbeitrag entfällt - nicht 

der vollständige Rechnungsbetrag. 

f) Zahlung am und Zahlung Betrag: Falls eine Zahlung schon erfolgt ist, sind hier die entspre-

chenden Daten einzutragen. Ist noch keine Zahlung erfolgt, können die Felder leer bleiben. 
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g) Vermerk: Falls auf der SB-Liste in der letzten Zeile Bemerkungen erforderlich sind, sind diese 

an dieser Stelle einzutragen. 

 

Über das Kontextmenü können Sie einen zusätzlichen Sonderbeitrag auch nachträglich noch je-

derzeit abändern, ebenso einzelne Zellen zu automatisch generierten Sonderbeiträgen. 

Alle in der Übersicht gelb markierten Felder deuten auf eine manuelle Änderung hin. Manuelle 

Änderungen sind im Ausdruck jedoch erst nach einem erneuten Schließen und Öffnen der Son-

derbeitragsmaske ersichtlich. 

 

 Ausdruck der Sonderbeitragsliste 

Über die Schaltfläche Jahresliste (PDF) oder über die entsprechende Funktion im Kontextmenü 

können Sie sich ein PDF der SB-Liste anzeigen lassen und dieses sodann ausdrucken. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Überträge aus dem Vorjahr nicht mit der lfd. Nummer des Vorjahres 

in der aktuellen Jahresliste erscheinen. Nach den Vorgaben der Rheinischen Notarkammer muss 

die Jahresliste jedes Kalenderjahr neu mit der Nummer 1 beginnen und fortlaufend nummeriert 

werden.  

 

 
 

Die Spalte 4 - Sollbetrag des Sonderbeitrags von dem Gebührenbetrag - ist der errechnete Son-

derbeitrag gemäß den Bestimmungen der Beitragsordnung der Rheinischen Notarkammer.  

 

Der abgelieferte Sonderbeitrag in den Spalten 6 - 9 beträgt nunmehr 50 % dieses Sollbetrages. 

 

Der Betrag in Spalte 10 entspricht dem Sollbetrag der Spalte 4, ist somit noch nicht reduziert auf 

den abzuliefernden Anteil i.H.v. 50%. 

 

Übertrag aus 2009 

Übertrag aus 2009 

Übertrag aus 2010 

Übertrag aus 2011 

Übertrag aus 2013 

 



S e i t e  | 6 

 

Am Ende der SB-Liste erhalten Sie eine 

Zusammenfassung, aus der sich der ge-

samte Gebührenbetrag ergibt (Summe 

aller Gebühren aus Spalte 3), der Soll-

betrag (Summe aller Beträge aus Spalte 

4) und der abgelieferte Sonderbeitrag 

(Summe aller Beiträge aus den Spalten 

6 - 9). Der offene Betrag ist die Summe 

aller Beiträge aus der Spalte 10.  

 

Wir empfehlen, diese Zusammenfas-

sung bei Ihren Unterlagen aufzubewahren. In der Regel ist es jedoch nicht erforderlich diese bei 

der Sonderbeitragsmeldung der Notarkammer mit einzureichen. 

 

 Ausdruck der Rechnungen zur Sonderbeitragsliste 

Über das Kontextmenü können Sie entweder zu einem bestimmten SB die zu-

gehörige Rechnung öffnen oder ausdrucken oder auch alle zugrundeliegenden 

Kostenrechnungen gemeinsam ausdrucken.  

 

 Hinweise zum Errechnen der Sonderbeiträge 

Der Sonderbeitrag errechnet sich gemäß der Beitragsordnung. Dort heißt es: 

Der Sonderbeitrag wird von einer Gebühr erhoben, soweit sie € 3.000,- über-

steigt. Er beträgt:  

a) von einer Gebühr von mehr als € 3.000,- bis € 6.000,- 

von dem € 3.000,- übersteigenden Betrag 5 %, 

b) wenn die Gebühr € 6.000,- übersteigt, 

vom Mehrbetrag bis einschließlich € 10.000,- 10%, 

c) wenn die Gebühr € 10.000,- übersteigt, 

vom Mehrbetrag bis einschließlich € 25.000,- 15 %, 

d) wenn die Gebühr € 25.000,- übersteigt, vom Mehrbetrag 20 %.  

Centbeträge sind bei der Errechnung des Sonderbeitrages auf volle Euro nach unten abzurunden.  

 

 

Einige aktualisierte Rechenbeispiele dazu:  

 

a) Bei einem Gebührenbetrag von € 7.614,- muss man in 2 Schritten rechnen: 

 Zum einen den Betrag, der die € 6.000,- übersteigt: 

€ 7.614,- - € 6.000,- = € 1.614,- 

=> davon 10 % = € 161,40 => abgerundet auf € 161,-  

 dann den Betrag, der die € 3.000,- übersteigt: 

€ 6.000,- - € 3.000,- = € 3.000,- 

=> davon nochmals 5 % = € 150,- 

Sodann muss man die Beträge addieren: € 161,- + € 150,- und man erhält einen Sollbe-

trag von € 311,- .  
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b) Bei einem Gebührenbetrag von € 21.514,- muss man in 3 Schritten rechnen, 

 Zum einen den Betrag, der die € 10.000,- übersteigt: 

€ 21.514,- - € 10.000,- = € 11.514,-  

=> davon 15 % = € 1.727,10, abgerundet auf € 1.727,- 

 dann den Betrag, der die € 6.000,- übersteigt: 

€ 10.000,- - € 6.000,- = € 4.000,- 

=> davon 10 % = € 400,-  => € 400,-  

 und weiterhin den Betrag, der die € 3.000,- übersteigt: 

€ 6.000,- - € 3.000,- = € 3.000,- 

=> davon nochmals 5 % = € 150,- 

Sodann muss man die Beträge addieren: € 1.717,- + € 400,- + € 150,- und man erhält 

einen Sollbetrag von  € 2.277,-.  

 

c) Bei einem Gebührenbetrag von € 60.000,- muss man in 4 Schritten rechnen, 

 Zum einen den Betrag, der die € 25.000,- übersteigt: 

€ 60.000,- - 25.000,- = € 35.000,-  

=> davon 20 % = € 7.000,-, 

 dann den Betrag, der die € 10.000,- übersteigt: 

€ 25.000,- - € 10.000,- = € 15.000,-  

=> davon 15 % = € 2.250,- 

 dann den Betrag, der die € 6.000,- übersteigt: 

€ 10.000,- - € 6.000,- = € 4.000,- 

=> davon 10 % = € 400,-  => € 400,-  

 und weiterhin den Betrag, der die € 3.000,- übersteigt: 

€ 6.000,- - € 3.000,- = € 3.000,- 

=> davon nochmals 5 % = € 150,- 

Sodann muss man die Beträge addieren: € 7.000,- + € 2.250,- + € 400,- + € 150,- und man 

erhält einen Sollbetrag in Höhe von € 9.800,- .  

 

 Schlusshinweis 

Damit die Gebühren auch richtig in die Sonderbeitragsliste übernommen werden können, ist es 

wichtig, dass bei allen Rechnungsposten die einen Sonderbeitrag auslösen, der Abgabetyp  „Son-

derbeitragspflichtig“ (GNotKG) bzw. „abgabepflichtige Gebühr“ (KostO) zugeordnet ist.  

 



S e i t e  | 8 

 

 
 

 

Nach der Beitragsordnung der Rheinischen Notarkammer sind von der Sonderbeitragspflicht 

lediglich die Auslagen der Notare (Teil 3, Hauptabschnitt 2 des Kostenverzeichnisses zum 

GNotKG) sowie die durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld (§ 

126 GNotKG) ausgenommen. Berechnungsgrundlage ist jeweils die Einzelgebühr.  

 

Wir empfehlen daher dringend die Liste aller Rechnungsposten noch einmal ge-
nauestens zu überprüfen bzw. von Ihrem ProNotar-Beauftragten überprüfen zu 
lassen und diese ggf. abzuändern!  
 

Die Liste aller Rechnungsposten können Sie über Extras => GNotKG: Rechnungsposten => PDF-

Datei erzeugen, sich anzeigen und ausdrucken lassen.  

Sofern Ihnen hierbei ein Rechnungsposten auffällt, der fälschlicherweise als abgabefrei einge-

tragen ist, sollten Sie die Sonderbeitragsliste zumindest für dieses, ggf. auch das letzte Jahr, 

noch einmal überarbeiten. 

 

Für weitere Rückfragen steht Ihnen unser Support-Team gern zur Verfügung. 

 

 
Ihr ProNotar-Support 

Hotline ProNotar: 0800 9597299 

E-Mail: support@ProNotar.de 

Homepage: www.pronotar.de 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Andreas Krauß Hard- und Softwareservice GmbH 

Grub 91, 94539 Grafling 

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (TU) Andreas Krauß 

Amtsgericht Deggendorf, HRB 1926 


